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MITBESTIMMUNG

Betriebsverfassungsgesetz -  wo besteht ein 
Handlungsbedarf?
Hans JürgeniRösner, Hamburg

Das Bundesverfassungsgericht hat Im Oktober 1984 die bisherige Quorumsregelung für Vorschlagslisten 
zu Personalratswahlen beanstandet. Mit der dadurch auch erforderlich gewordenen Novellierung des Be
triebsverfassungsgesetzes werden zwischen Regierung und Opposition heftig umstrittene Neugestal
tungsabsichten verbunden, die den Minderheitenschutz, die Mitbestimmung leitender Angestellter sowie 
die Mitbestimmung bei der Einführung neuer Technologien betreffen. Besteht für so weitreichende Verände
rungen überhaupt ein Handlungsbedarf?

In seiner Entsclieidung vom OI<tober 1984 befand 
das Bundesverfassungsgerichit (BVerfG)', daß das 

vom Bundespersonalvertretungsgesetz für Wahlvor
schläge verlangte Unterschriftenquorum von einem 
Zehntel der wahlberechtigten Gruppenangehörigen 
„mit dem aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten Grundsatz 
der Chancengleichheit aller Bewerber nicht vereinbar“ 
sei, weil der Zugang zur Wahl dadurch unverhältnismä
ßig erschwert werde^. Die für allgemeine politische Wah
len entwickelten „Grundsätze der Allgemeinheit und 
Gleichheit“ müßten als „ungeschriebenes Verfassungs
recht“ auch für das betriebliche Vorschlagsrecht Anwen
dung finden^.

Für die Bundesregierung bot sich damit die Gelegen
heit, gleich mehrere seit längerem angestrebte Neure
gelungen im Bereich der Betriebsverfassung sozusa
gen im Konvoi zu verwirklichen, hatte doch die CDU 
schon 1971 ein neues „Gesetz über die N/Iitbestimmung 
der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen“ (BT- 
Drs. VI/1806) vorgeschlagen, das bereits ein herabge
setztes Quorum und weitere Änderungen der Wahlvor
schriften vorsah. Parteipolitischer Anlaß waren Be
schwerden des Christlichen Gewerkschaftsbundes 
(CGB) gewesen, der sich durch eine angeblich miß
bräuchliche Ausnutzung der Wahlvorschriften von sei
ten der DGB-Gewerkschaften unterdrückt fühlte“ .

Von seiten des Koalitionspartners FDP kam als ein 
besonderes, von der CDU/CSU aber weitgehend mitge-
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tragenes Anliegen die Einrichtung von „Sprecheraus
schüssen für Leitende Angestellte“ (SprALAG) hinzu, 
die ebenfalls schon früher, in einem 1979 eingebrachten 
Gesetzentwurf (BT-Drs. 8/3490), gefordert worden war. 
Anlaß ist hier der von der „Union der Leitenden Ange
stellten“ (ULA) vorgetragene Wunsch einer eigenen be
trieblichen Interessenvertretung für die leitenden Ange
stellten gewesen, weil sich der, nach ihrer Auffassung, 
hier herausbildende „neue Mittelstand“ von der ideolo
gisch vorgeprägten gewerkschaftlichen „Einheitsvertre
tung“ nur wenig angesprochen fühlt®.

Der auf Vorarbeiten einer vom Bundestagsabgeord
neten Müller (Remscheid) geleiteten Kommission zu
rückgehende aktuelle „Entwurf eines Gesetzes zur Ver
stärkung der Minderheitenrechte in den Betrieben und 
Verwaltungen“ (MindRG, BT-Drucksache 10/33 84), der 
im Mai 1985 von den Bundestagsfraktionen der CDU/ 
CSU und der FDP eingebracht worden ist, beinhaltet 
nun sowohl weitreichende Änderungen der Wahlvor
schriften des Betriebsverfassungs- bzw. des Bundes
personalvertretungsgesetzes als auch ein eigenes Ge
setz zur Errichtung von Sprecherausschüssen. Der vor
gesehene Minderheitenrechtegesetzentwurf wäre so-

' Antragsteller des Ausgangsverfahrens war der Deutsche Postver
band im Bezirk Düsseldorf, dessen Wahlvorschlag für den Gesamtper
sonalrat zuletzt nicht mehr die erforderliche Anzahl von Unterschriften 
aufwies, nachdem einige der Unterzeichner zunächst zwei Wahlvor
schläge unterschrieben hatten und dann ihre Unterschrift auf der Vor
schlagsliste des Antragsstellers widerriefen. Vgl. BVerfGE 67, 369, 
S. 371 f.

 ̂ Ebenda, S. 373.

® Ebenda, S. 377.

* Vgl. „CGB aktuell", hrsg. v. Christlichen Gewerkschaftsbund Deutsch
lands-C G B Bundesvorstand, Nr. 10 und 13/1985.

* Vgl. „Stellungnahme der ULA“ zur BT-Drs. 10/3384 und zur BT-Drs. 10/ 
3666, hrsg. von der „Union der Leitenden Angestellten“ (ULA), Essen, 
14.4.1986.
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MITBESTIMMUNG

mit ein „Artikelgesetz“ , d. h. es greift mit seinen ange
strebten Änderungen in bereits bestehende Gesetze 
ein.

Bei den 1987 erneut anstehenden Betriebs- und Per
sonalratswahlen soll das vom Bundesverfassungsge
richt beanstandete Unterschriftenquorum für die Wahl
vorschlagslisten von bislang einem Zehntel auf ein 
Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehöri
gen herabgesetzt werden, als neue erforderliche 
Höchstgrenze soll die Unterschrift von nunmehr 50 statt 
bisher 100 wahlberechtigten Gruppenangehörigen ge
nügen®. Mit dieser Änderung hält sich die Bundesregie
rung an den vom Bundesverfassungsgericht vorge
zeichneten Rahmen, wobei allerdings das absolute 
Quorum verfassungsrechtlich nicht bemängelt worden 
war, weil es tendenziell dazu beiträgt, die Zahl der erfor
derlichen Unterschriften zu verringern^. Darüber hin
ausgehend sollen zukünftig alle im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften Wahlvorschläge auch nur durch „zwei 
Beauftragte“ und ohne Unterschriftennachweis einrei
chen dürfen und zudem das Recht haben, den Wahlvor
stand durch die Entsendung eines dem Betrieb angehö- 
rigen Beauftragten quasi einer Mißbrauchsaufsicht zu 
unterwerfen®. Schließlich soll das bisher nur für die Be
triebs- und Personalratswahlen selbst geltende Prinzip 
der Verhältniswahl zukünftig auch auf die Besetzung der 
Ratsausschüsse und auf die mögliche Freistellung von 
Ratsmitgliedern Anwendung finden®. Auch für die Wah
len zur Jugendvertretung ist ein verringertes Quorum 
und die Einführung der Verhältniswahl vorgesehen’“ .

Diese Minderheitenschutzregelung hat Kritiker zu 
der sicherlich nicht ganz unzutreffenden Bemerkung 
veranlaßt, es handel sich eigentlich um ein „Lex 
CGB“ ” , zumal von dieser Seite die Vorwürfe gekom
men waren, daß das absolute Quorum häufig dazu miß
braucht werde, um konkurrierende Vorschlagslisten 
schon bei der Zulassung auszuschalten, indem durch 
psychologischen Druck möglichst viele Wahlberechtigte 
dazu veranlaßt werden, die Liste der Mehrheitsgewerk
schaft zu unterzeichnen, so daß für andere dann nicht 
mehr genügend Unterschriften übrig bleiben'^.

® Vgl. MindRG, Art. 1/2(1), Abs. 1.

'  Vgl. BVerfGE 67,369, S. 381.

® Vgl. MindRG. Art. 1 (1),Abs.2.

® Etjenda, Art. 1 (1), Abs. 4 bzw. Art. 2, Abs. 2.

Ebenda, Art. 1 (2).

”  Wolfgang S c h n e i d e r :  Kapitel Betriebsverfassungsrecht, in: Mi
chael K i t t n e r  (Hrsg.): Gewerkschaftsjahrbuch 1985, Köln 1985, 
S. 435.

“  Vgl. Horst-Udo N i e d e n h o f f :  Diskussion um Novellierung, in: Ar
beit und Sozialpolitik, 5/1985, S. 160 f.

Vgl. „CGB aktuell“ , Nr. 10/1985.
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Auch sei das Auszählen der Stimmen kaum zu kon
trollieren gewesen, da die Wahlvorstände zumeist von 
der im Betrieb dominierenden Gewerkschaft einseitig 
besetzt werden. Aber selbst dort, wo die kleineren Ge
werkschaften Sitze in den Betriebsräten erlangt hätten, 
würden sie dann oft bei der Besetzung der für die prakti
sche Betriebsratsarbeit ausschlaggebenden Personal- 
und Wirtschaftsausschüsse und bei Freistellungen für 
Betriebsratsaufgaben übergangen’®.

Sprecherausschüsse

Die besondere Postition der leitenden Angestellten 
hat vom Gesetzgeber bislang nur negativ mit der Aus
grenzung dieser Beschäftigtengruppe aus der nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz 1972 (BetrVG) vorge
sehenen Mitbestimmung Beachtung gefunden, ohne 
daß dies positiv durch eine eigenständige Interessen
vertretung ausgeglichen worden ist; im Mitbestim
mungsgesetz 1976 sind die leitenden Angestellten dann 
zwar durch eine eigene Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 
„von ihrer bisherigen betriebsverfassungsrechtlichen 
Qbjektstellung befreit und als originäre Rechtssubjekte 
anerkannt worden"’ ,̂ doch fehlt bislang eine gesetzli
che Verankerung auf der betriebsverfassungsrechtli
chen Ebene, obwohl inzwischen, vor allem in den Groß
betrieben der chemischen Industrie, auf freiwilliger Ba
sis zahlreiche Sprecherausschüsse entstanden sind’®. 
Insoweit ist ein Bedürfnis eigenständiger Interessenver
tretung unabweisbar vorhanden, zumal auch die zah
lenmäßige Bedeutung dieser Beschäftigtengruppe 
durch den vom technischen Strukturwandel vermehrten 
Einsatz wissenschaftlich vorgebildeten Personals rasch 
zunimmt.

Mit den im Minderheitenrechtegesetzentwurf vorge
sehenen Sprecherausschüssen sollen diese freiwilligen 
Vereinbarungen nun auf eine rechtliche Basis gestellt 
werden, um als „kommunikatives Bindeglied“ '® zwi
schen Unternehmensleitung und Leitenden Angestell
ten zu dienen, um die eigenständige Vertretung der Be
lange der Leitenden Angestellten dauerhaft zu sichern 
und um schließlich eine Vermittlerrolle zwischen Be
triebsrat und Unternehmensleitung einzunehmen’ .̂ Zur 
Ausübung dieser Funktionen ist für den Sprecheraus
schuß für Leitende Angestellte gegenüber der Unter
nehmensleitung ein Unterhchtungs- und Beratungs-

”  MindRG, zitiert aus der Begründung, S. 12.

Vgl. Wolfgang S p i e k e r :  Institutionelle Vertretung leitender Ange
stellter durch Gesetz?, in: Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht, 
21/1985, S. 684.

MindRG, zitiert aus der Begründung, S. 12.

”  Ebenda. Im folgenden wird die Großschreibung des Merkmals „lei
tende" übernommen, sofern der Begriff „Leitende Angestellte" im Sinne 
der Sprecherausschüsse für Leitende Angestellte gemeint ist.

WIRTSGHAFTSDIENST 1986/VI
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recht bei Betriebsänderungen und bei einer Verände
rung der Arbeitsbedingungen für Leitende Angestellte 
vorgesehen'®: ein Anhörungsrecht besteht gegenüber 
vergleichbaren Vereinbarungen zwischen Unterneh
mensleitung und dem Betriebsrat, wenn sie die „rechtli
chen Interessen der Leitenden Angestellten berüh
ren“ '®, ein Interventionsrecht, sofern sie als „unbillig“ 
empfunden werden^“. In diesem Fall kann der Sprecher
ausschuß für Leitende Angestellte sogar die Rechts
wirksamkeit einer zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
getroffenen Vereinbarung zunächst aufschieben und 
eine Schlichtungsstelle anrufen, sodann, wenn es nicht 
zur Einigung kommt, die Vereinbarung durch Klage vor 
dem zuständigen Arbeitsgericht anfechten und aufhe- 
ben lassen^'.

Damit soll einer möglichen Statusverschlechterung 
der Leitenden Angestellten durch Betriebsvereinbarun
gen entgegengewirkt werden. Da die praktische Bedeu
tung derartiger Abkommen für eine nach den Betriebser
fordernissen differenzierte Anpassung an die 38,5-Stun- 
den-Woche schon jetzt sehr zugenommen hat und mit 
der von den neuen Arbeits- und Produktionstechniken 
erleichterten stärkeren Abkoppelung der Arbeitszeit von 
den Betriebszeiten noch weiter zunehmen wird, ist hier 
eine mögliche Schutzfunktion zumindest nicht auszu- 
schließen^^.

Funktionen der Mitbestimmung

Betriebs- und Personalräte sollen, wie es das Bun
desverfassungsgericht ausdrücklich in einem Urteil zur 
Personalratstätigkeit festgestellt hat, „Repräsentant al
ler Beschäftigten“ sein, und zwar „auch soweit diese 
nicht oder in anderen Gewerkschaften organisiert 
sind“^̂ . Insoweit könnte einer mißbräuchlichen Ausnut
zung des Mehrheitsprinzips dadurch, daß die dominie
rende Gewerkschaft einen den relativen Mehrheits
verhältnissen nicht entsprechenden „Alleinvertretungs
anspruch“ zu oktroyieren versucht, mit der als Minder
heitenschutz vorgesehenen Einführung des Verhältnis
wahlprinzips durchaus sinnvoll begegnet werden. Ob 
darüber hinaus ein besonderes gewerkschaftliches Li
stenvorschlagsrecht, wie es das MindRG vorsieht, ein
geführt werden sollte, muß indes als fraglich gelten, zu
mal es die Repräsentationsfunktion des Betriebsrats

Vgl. MindRG, Art. 3 § 8, Abs. 4/5.

Ebenda, Abs. 6.

”  Ebenda, Abs. 7.

^  Ebenda.

“  Siehe dazu: Hans Jürgen R ö s n e r ;  Lehren aus einem langen Ar
beitskampf, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 64. Jg. (1984), H. 8, S. 386- 
393.

“  BVerfGE 51. 77, s. 88.

kaum verbessert, seine Gegenmacht- und Ordnungs
funktion dafür aber in entscheidender Weise beeinträch
tigt. Außerdem könnte eine so einseitige Begünstigung 
von Gewerkschaftslisten auch gegen das verfassungs
rechtliche Gleichheitsphnzip verstoßen, weil die zahlen
mäßig bedeutende Gruppe der unabhängigen Betriebs
und Personalräte hierdurch benachteiligt wird^“ .

Die Gegenmachtfunktion

Das bestehende BetrVG stellt den Versuch dar, die ei
ner „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ zweckdienli
che ausgewogene Balance zwischen unternehmeri
scher Dispositionsfreiheit und berechtigten Arbeitneh
merschutzinteressen dadurch zu sichern, daß der Inter
esseneinheit auf Arbeitgeberseite eine entsprechend 
einheitliche Interessenvertretung auf seiten der im Be
trieb Beschäftigten gegenübergestellt wird. Daher soll
ten, nach der originären Absicht des Gesetzgebers, die 
Wahlvorschläge aus den Reihen der Belegschaftsmit
glieder stammen, die Gewerkschaften hingegen nur 
„die Rolle eines Geburtshelfers“ übernehmen^®. Mit der 
im Minderheitenrechtegesetzentwurf ergänzend zum 
Verhältniswahlrecht vorgesehenen Begünstigung ge
werkschaftlicher Vorschlagslisten werden jetzt konträr 
dazu genau hier Schwellen aufgebaut, weil für Wahlvor
schläge aus der Belegschaft nach wie vor das Quorum 
gilt, während für Gewerkschaftslisten die Unterschrift 
zweier „Beauftragter“ genügen soll. Damit wird einem 
intergewerkschaftlichen Konkurrenzkampf d ie lü r geöff
net, der vom Prinzip der betrieblilchen Repräsentation 
nicht gedeckt wird, zugleich aber geeignet ist, das ohne
hin prekäre Gegenmachtverhältnis zwischen „Kapital 
und Arbeit“ durch betriebsfremde Einflußfaktoren aus 
der Balance zu bringen^®.

Die aus der überzogenen Begünstigung gewerk
schaftlicher Vorschlagslisten resultierenden Risiken für 
den Erhalt des Betriebsfriedens werden indes noch grö
ßer, wenn die geplante Einrichtung der Sprecheraus
schüsse für Leitende Angestellte hinzukommt. Unter 
rechtlichem Aspekt stehen dabei mögliche Konsequen
zen einer in die „drei Säulen“ Kapitaleigner, Arbeiter und 
Angestellte, Leitende Angestellte aufgeteilten Interes
senvertretung für die Betriebsverfassung im Vorder
grund, nicht aber Fragen, ob ein eigenes Mitbestim
mungsorgan der Leitenden aus politischen oder wirt
schaftlichen Gründen wünschenswert sein könnte.

Vgl. „Der unabhängige Betriebs- und Personalrat", Ausgabe 8-9-10/ 
1985, s. 669 f.

“  Reinhard R i c h a r d ! :  Der Gesetzentwurf zur Verstärkung der Min
derheitenrechte in den Betrieben und Verwaltungen (MindRG), in: Arbeit 
und Recht, 2/1986, S. 34.

“  Ebenda, s. 34 f.
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Nachdem das bisherige BetrVG von einem „zweipoli
gen Spannungsverhältnis“^̂  zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat „zugleich als soziale Gegenspieler und als 
betriebliche Partner mit teilweise gemeinsamen Interes
sen“ ausgegangen ist̂ ®, l<ommt mit den im Minderhei
tenrechtegesetzentwurf vorgesehenen Sprecheraus
schüssen für Leitende Angestellte eine bislang hiervon 
ausgeklammerte Beschäftigtengruppe als neuer Ein
flußfaktor hinzu, die sich nicht nur nach ihren Arbeitsver
trägen, sondern auch nach ihrer Funktionssynthese von 
den übrigen Beschäftigten unterscheidet, denn der Lei
tende soll, wie das Bundesarbeitsgericht festgestellt 
hat, vorwiegend unternehmerische Aufgaben und Funk
tionen wahrnehmen, die für Bestand und Entwicklung 
des Unternehmens bedeutsam sind^®.

Mit der Institutionalisierung der Sprecherausschüsse 
für Leitende Angestellte als eigenständigem Mitbestim
mungsorgan wird nun das bisher bilaterale Gegen
machtverhältnis (zumindest für den Betriebsrat) auf 
eine neue, und zwar unausgewogene „trilaterale“ Basis 
gestellt, weil die Leitenden Angestellten aufgrund ihrer 
Anhörungs-und Interventionsrechte jetzt zwar als sozia
ler Gegenspieler des Betriebsrates auftreten können, 
ohne aber zugleich gegenüber der Arbeitgeberseite 
über qualitativ gleichwertige Mitbestimmungsrechte zu 
verfügen. Die für die Sprecherausschüsse für Leitende 
Angestellte vorgesehende „Pufferfunktion“ zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ist somit nur höchst un
gleich ausgebildet: nach oben „weich“ (Information und 
Beratung), nach unten „hart“ (Anhörung und Interven
tion). Dies kann besonders dann zu Problemen führen, 
wenn die Unternehmenserfordernisse und die Beleg
schaftsinteressen auseinanderlaufen, weil die Leiten
den Angestellten dann durch ihre Leitungs- und Vorge
setztenfunktion gegenüber den Belegschaftsangehöri
gen („Tatgruppe“) bzw. durch ihre Funktion als Bera- 
tungs- und Entscheidungshilfe des Arbeitgebers („Rat
gruppe“ )®® in einen Interessenkonflikt mit ihren gleicher
maßen bestehenden Arbeitnehmerfunktionen gera
ten®’, d. h. die für das Gegenmachtprinzip erforderliche 
„Gegnerfreiheit“ ist nicht mehr gewährleistet, das inner
betriebliche Kräftedreieck gerät aus dem Gleichge

Bernd R ü t h e r s ,  Heinrich Meinhard 8 1 i n d t : Der Kreis der lei
tenden Angestellten in der neuen Betriebsverfassung, in: Der Betriebs- 
Berater, 23/1972, S. 977.

^  Ebenda.

”  Vgl. dazu die darauf aufbauende Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts vom 24.11.1982, in: BVerfGE, 58,104.

*  Ebenda, zitiert aus der Stellungnahme der Bundesregierung, 
S. 108 f.

Dieser Konflikt wurde von B. R ü t h e r s ,  H M. S t i n d t .  a.a.O., 
S. 973-978, als „These vom Gegnerbezug" eingeführt und vom Bundes
arbeitsgericht in seiner Leitentscheidung vom 5. 3. 1974 weitgehend 
übernommen.

wicht. Daher sollte zwischen Sprecherausschuß für Lei
tende Angestellte und Betriebsrat entweder keine Funk
tionsvermischung stattfinden oder aber ein trilateral 
ausgewogeneres Gegenmachtverhältnis geschaffen 
werden.

Entsprechende Einwände gelten auch gegenüber 
dem vorgesehenen Entscheidungsrecht des Arbeitge
bers über den Personenkreis, der zu den Leitenden An
gestellten gezählt werden soiP, weil dies zu einer mit 
dem Gegenmachtprinzip nicht zu vereinbarenden direk
ten Einflußnahme sowohl auf die personelle Struktur der 
Sprecherausschüsse für Leitende Angestellte als auch 
indirekt auf Größe und Zusammensetzung des Betriebs
rates führen würde.

Auf der einen Seite Sprecherausschüsse für Leitende 
Angestellte als dritte Säule im BetrVG installieren zu 
wollen, ihnen dann aber auf der anderen Seite originäre 
Selbst- und Mitbestimmungsrechte vorzuenthalten bzw. 
nur einseitig gegenüber dem Betriebsrat einzuräumen, 
gleicht dem Verfahren eines „wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht naß““ , so daß nicht recht einzusehen 
ist, warum dann überhaupt Sprecherausschüsse, die es 
ja ohnehin schon gibt und für deren weitere Ausbreitung 
zumindest keine rechtlichen Hürden bestehen, einer ge
setzlichen Institutionalisierung bedürfen sollen.

Die Ordnungsfunktion

Auf die Ordnungsfunktion des BetrVG sind sowohl 
aus dem beschriebenden Interessenkonflikt der Leiten
den Angestellten als auch von der Begünstigung ge
werkschaftlicher Vorschlagslisten negative Rückwirkun
gen zu erwarten, besteht doch eine wesentliche Auf
gabe der Mitbestimmung darin, den Betriebsfrieden da
durch zu sichern, daß auch negative Veränderungen in 
der Arbeitsorganisation und im Beschäftigungsgrad von 
allen unmittelbar Betroffenen zu einer konsensfähigen 
Lösung geführt und dann gemeinsam getragen werden. 
Hier besteht jetzt die Gefahr, daß unpopuläre Entschei
dungen nicht mehr vornehmlich unter den Belegschafts
interessen bzw. den Betriebszwecken förderlichen Ge
sichtspunkten getroffen werden, sondern zum Ansatz
punkt intergewerkschaftlicher Profilierung degenerie
ren. Die Neigung hierzu wird um so größer sein, je weni
ger verantwortungsvolle Rücksicht auf effektiv vorhan
dene Mitgliederinteressen genommen werden muß, 
d.h. vor allem radikale Splittergruppen werden sich in 
dieser „Oppositionsrolle“ gefallen. Die somit zu erwar
tende Fraktionierung und Polarisierung der Betriebs-

“  Vgl. MindRG, Art. 3, § 3.

”  Peter H a n a u :  Der Entwurf eines „Gesetzes zur Verstärkung der 
Minderheitenrechte in den Betrieben und Venwaltungen“ , in: Recht der 
Arbeit, 5/1985, S. 292.
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ratsarbeit zwingt auch an sich !<onsenswillige Betriebs
räte zu überzogenen Forderungen, weil sie sich sonst 
bei den nächsten Wahlen vorwerfen lassen müßten, 
nicht hart genug verhandelt zu haben.

Als gleichermaßen problematisch muß daher das 
durch die Sprecherausschüsse für Leitende Angestellte 
institutionalisierte dichotomische Nebeneinander von 
kollektivrechtlichen und individualrechtlichen Arbeits
vereinbarungen angesehen werden. Die im BetrVG be
gründete Betriebsautonomie ist in funktionalähnlicher 
Weise wie die gesamtwirtschaftliche Tarifautonomie auf 
den Abschluß von Kollektivvereinbarungen durch „Koa
litionskartelle“ ausgerichtet, um die unterlegene Ver
handlungsposition des einzelnen Arbeitnehmers auszu
gleichen. Für die zumeist mit individuell ausgehandelten 
Einzelarbeitsverträgen ausgestatteten Leitenden Ange
stellten wurde ein solches Schutzbedürfnis nicht ange
nommen, entsprechend blieben sie vom Regelkreis des 
BetrVG ausgeklammert. Die von den Sprecheraus
schüssen für Leitende Angestellte ausgehende 
„Zwangsrepräsentation“ “̂* vertieft nun noch die mitbe
stimmungsrechtliche Abspaltung dieser Beschäftigten
gruppe, indem sie sie der Schutzfunktion des Betriebs
rates weiter entzieht, ohne daß aber, zum Beispiel 
im Konkursfall oder bei Betriebsänderungen, eine quali
tativ vergleichbare Ersatzfunktion des Sprecheraus
schusses für Leitende Angestellte hinzukäme. Folge
richtig sollte ihm auch kein Interventionsrecht gegen Be
triebsvereinbarungen zukommen.

Aber selbst wenn die Ordnungsfunktion des Spre
cherausschusses für Leitende Angestellte in dieser Hin
sicht besser ausgestattet werden sollte, so wäre der Ra
tionalitätsgewinn doch zweifelhaft, denn durch den 
„Heckenschnitt“ möglicher Kollektivvereinbarungen 
blieben die Vorzüge individueller Ausgestaltungsfreiheit 
der Einzelarbeitsverträge nur allzu leicht zugunsten ta
rifähnlicher Nivellierung auf der Strecke. Ein erster 
Schritt in diese Richtung ist ohnehin bereits mit der mög
lichen Übertragung einer „Richtlinienkompetenz“ an 
den Sprecherausschuß für Leitende Angestellte getan 
worden, nach der gegebenenfalls ohne Rücksicht auf 
das Günstigkeitsprinzip und mit unmittelbarer Geltung

”  R. R i c h a r d ! :  Der Gesetzentwurf, a.a.O., S. 34.

“  Vgl. Wolfgang H r o m a d k a :  Sprecherausschüsse für leitende An
gestellte, in: Der Betrieb, 16/1986, 8.858 f.

^  Vgl. Wolfgang S c h n e i d e r :  Betriebsverfassungsgesetz und Mit
bestimmung: Müssen die Rechte von Minderheiten gestärkt werden?, 
in: Die Mitbestimmung, 1/86 (Beilage). Ähnliche Argumente auch gegen 
die Sprecherausschüsse für Leitende Angestellte, siehe dazu das Son
derheft 7/1980 der WSI Mitteilungen.

Vgl. Vorschlag für ein Betriebsverfassunpgesetz, Hrsg.: Bundesver
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Köln, Februar 
1971.

zwischen Sprecherausschuß und Arbeitgeber ablö
sende Richtlinien für die bislang durch Individualvertrag 
geregelten Dienstverhältnisse der leitenden Angestell
ten vereinbart werden können®®.

Kritik der Sozialpartner

Sogleich nach Bekanntwerden hat der Gesetzentwurf 
heftige öffentliche Schelte bezogen. Vor allem die über
wiegend ablehnenden Stellungnahmen der Sozialpart
ner, auch bei der Anhörung von Sachverständigen vor 
dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung im April 
1986, bewogen die Bundesregierung schon im Mai 
dazu, die weitere parlamentarische Behandlung des 
Minderheitenrechtegesetzentwurfs erst einmal auszu
setzen.

Gegen die Anwendung des Verhältniswahlrechts wur
den Bedenken geäußert, daß sie das Vordringen radika
ler Splittergruppen begünstigen und zu einer der Zu
sammenarbeit abträglichen, unnötigen Politisierung der 
Betriebsratstätigkeit führen könnte. Vor allem von seiten 
der Gewerkschaften wurde betont, daß das für demo
kratische Wahlen und die Parlamentsarbeit gültige Ver
hältniswahlprinzip nicht ohne weiteres auf die Betriebs
ebene übertragbar sei, weil das Parlament eine Platt
form der politischen Auseinandersetzung konkurrieren
der Parteien sei, während es in den Betrieben auf eine 
geschlossene einheitliche Interessenvertretung der Be
schäftigten gegenüber der unternehmerischen Hand
lungsmacht ankomme, die nur von durchsetzungsstar
ken Gewerkschaften gewährleistet werden könnte^®.

Auch wenn dieses Argument nicht einer gewissen Iro
nie entbehrt, weil es diametral zu der ansonsten im „Par
lament der Arbeit“ vertretenen Grundposition zur Mitbe
stimmung steht, daß der politischen Demokratisierung 
eine Demokratisierung der Wirtschaft zu folgen habe, 
wird offenbar auch von Arbeitgeberseite einer starken 
Gewerkschaft als betrieblichem Verhandlungspartner 
und funktionsfähigem Ordnungsfaktor der Vorzug gege
ben. Beide Seiten scheinen ein bilaterales Monopol 
dem Wettbewerb vorzuziehen.

Dies ist auch in der trotz unterschiedlicher Argumente 
gemeinsamen Ablehnung der Sprecherausschüsse für 
Leitende Angestellte deutlich geworden. Von Arbeitge
berseite wird hier, in Umkehrung der 1970 abgegebenen 
Stellungnahme®^, angesichts der veränderten politi
schen „Großwetterlage“ offenbar weniger der mögliche 
Kooperations- als der Konkurrenzaspekt gesehen, daß 
sich nämlich die geplanten Sprecherausschüsse zu 
„Nebenvorständen“ entwickeln könnten, um an der Un
ternehmensspitze vorbei eigenständige berufspoliti
sche Ziele zu verfolgen.
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Überhaupt scheint der Konkurrenzaspekt das eigent
liche Zentralproblem der ordnungspolitischen Kontro
verse darzustellen: sollen marktwirtschaftliche Wettbe
werbsprinzipien auch auf der Ebene der Arbeitsbezie
hungen verstärkt Anwendung finden, oder ist dem sozia
len Frieden hier die Situation eines bilateralen Mono
pols dienlicher? In der Bundesrepublik hat sich das Prin
zip der Einheitsgewerkschaft bislang jedenfalls durch
aus bewährt, und wenn es in letzter Zeit verstärkt in 
Frage gestellt worden ist, so sollte auch der DGB seinen 
Anteil an dieser Entwicklung selbstkritisch überprüfen. 
Ebenso ist das Bedürfnis der leitenden Angestellten 
nach einer eigenen Interessenvertretung keine Erfin
dung einer „gewerkschaftsfeindlichen“ Regierung, son
dern Folge einer versäumten organisatorischen und 
programmatischen Zuwendung: Mit den klassenkämp
ferischen Parolen der Arbeiterbewegung von gestern 
lassen sich die Angestellten in den Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben von morgen immer weniger 
ansprechen.

Der „Gegenentwurf“

Mit dem von der Bundestagsfraktion der SPD bereits 
im Juli 1985 eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes 
zum Ausbau und zur Sicherung der betrieblichen Mitbe
stimmung“ (BT-Drs. 10/36 66) liegt ein mit den Forderun
gen der Gewerkschaften weitgehend übereinstimmen
der Alternativvorschlag zur Novellierung des BetrVG 
vor, der zwar ebenfalls ein reduziertes relatives Quorum 
vorsieht, ansonsten aber, neben anderen, als zentrales 
Anliegen ein verstärktes und erweitertes Mitbestim
mungsrecht des Betriebsrates „bei der Einführung, An
wendung, Änderung oder Erweiterung neuer techni
scher Einrichtungen und Verfahren“ anstrebt®®. Da eine 
inhaltliche Ausdehnung des BetrVG auf den Wirkungs
bereich neuer Technologien auch von Teilen der CDU 
mitgetragen wird, könnte hierin eine mögliche Ergän
zung des Regierungsentwurfs gesehen werden, um 
dessen parlamentarische Akzeptanz zu verbessern®®. 
Allerdings stellt der SPD-Entwurf in seiner inhaltlichen 
Unausgewogenheit ein so passendes Gegenstück zum 
Minderheitenrechtegesetzentwurf dar, daß wohl insge
samt eine längere parlamentarische Denkpause ange
bracht sein dürfte.

Kern der angestrebten Veränderungen ist hier eine 
wesentliche Erweiterung der nach § 87 BetrVG vorgese
henen mitbestimmungspflichtigen Tatbestände auf die 
formelle und materielle Ausgestaltung „der Arbeitsorga
nisation einschließlich der Arbeitsverfahren und der Ar
beitsabläufe sowie der einzusetzenden Planungs- und

*  BT-Drs. 10/3666, zitiert aus der Begründung. 8.11.

“  Siehe dazu die von der CDA erholjenen Forderungen zur Novellie
rung des BetrVG vom 21. 9.1984, in:„8oziale Ordnung", 11/1984.

Gestaltungsmittel“ , weil „ein untrennbarer Zusammen
hang zwischen der organisatorischen, räumlichen und 
zeitlichen Gestaltung des Arbeitsprozesses und der zu 
vollbringenden Arbeitsleistung am konkreten Arbeits
platz“ besteht und weil auch die Arbeitsumgebung in ei
nem hohen Maße auf den Arbeitsplatz einwirkt“®. Um 
hier eine möglichst frühzeitige „präventive Kontrolle“ 
bereits in der Planungsphase zu sichern, soll zukünftig 
keine mitbestimmungspflichtige Maßnahme ohne vor
herige Zustimmung des Betriebsrates vorgenommen 
werden dürfen. Geschieht dies doch, so ist die Maß
nahme von vornherein unwirksam, ihre Folgen sind zu 
beseitigen'*'.

Nimmt man zu diesen Änderungsvorhaben noch die 
vorgesehene erzwingbare Mitbestimmung bei der Per
sonaldatenverarbeitung und bei „der Festsetzung des 
Personalbedarfs einschl. der Stellenpläne und der An
forderungsprofile, bei der Personalbeschaffung, beim 
Personaleinsatz und bei Maßnahmen zum Ausbau oder 
Abbau des Personals“ hinzu“ ,̂ so wären damit prak
tisch alle Dimensionen der betrieblichen Disposition des 
Faktors Arbeit einer möglichen Veto-Position des Be
triebsrats untenworfen.

Ordnungspolitische Brisanz

Als Konsequenz würde sich das bislang im BetrVG 
angelegte Gegenmachtverhältnis zwischen Betriebsrat 
und Arbeitgeber dergestalt verändern, daß der Betriebs
rat nun nicht mehr als personell und sozial ausglei
chende Gegenmacht zum ökonomisch bestimmten Kal
kül des Arbeitgebers auftritt, sondern viele der für das 
wirtschaftliche Fortbestehen wesentlichen unternehme
rischen Entscheidungen als von Anfang an direkt Betei
ligter mittreffen müßte. Im Konfliktfall würde dann die 
Unternehmensleitung praktisch an eine um vielfältige 
Entscheidungskompetenzen erweiterte Einigungsstelle 
übergehen'*®.

Eine derartige Ausdehnung der Betriebsautonomie 
müßte, von anderen verfassungsrechtlichen und ökono
mischen Bedenken abgesehen, eine fortschreitende in
haltliche Aushöhlung der Tarifautonomie zur Folge ha
ben, weil die Betriebsräte, um ihre erweiterten Mitent
scheidungsrechte und Mitverantwortungspflichten über
haupt noch ausfüllen zu können, immer weniger dazu 
bereit sein werden, die auf der Verbandsebene ausge
handelten tarifpolitischen Vereinbarungen unverändert

"  BT-Drs. 10/3666, zitiert aus der Begründung, 8.14.

Ebenda, Art. 1. Abs. 4.

"  Ebenda. Abs. 15.

Siehe dazu Rolf-Achim E i c h :  Der SPD-Entwurf zur Änderung des 
Betriebsverfassungsgesetzes, in: Der Betrieb, 38/1985, S. 1997 f.
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auf die Betriebsebene zu übernefimen. Eine derartige 
Entwicl<lung ist ansatzweise bereits bei der betriebsspe- 
zifiscfi differenzierten Umsetzung der 38,5-Stunden- 
Woche zu beobachten gewesen. Vor der Alternative, 
entweder mit der Gewerl<schaft oder mit der Betriebsbe
legschaft handlungs- und ziell<onforme Solidarität zu 
üben, würden sich die Betriebsräte wohl häufiger für 
ihre Arbeitskollegen entscheiden, denn von diesen wol
len sie schließlich wiedergewählt werden. Gegen dieses 
neue Selbtbewußtsein vermögen dann auch verstärkt 
eingesetzte gewerkschaftliche „Vertrauensleute“ auf 
Dauer keine wirksame Kontrolle auszuüben. Entspre
chend könnten die Gewerkschaften die Verbindlichkeit 
der in der Tarifautonomie ausgehandelten Vereinbarun
gen nicht länger garantieren. Tariflicher Zentralismus 
und betrieblicher Föderalismus sind ordnungspolitisch 
unvereinbar.

Auch wenn der SPD-Entwurf somit schon aus ge
werkschaftlichem Verbandsinteresse nicht zur Durch
führung gelangen dürfte, sollte dies nicht den Blick dafür 
verstellen, daß mit dem Vordringen neuartiger Arbeits
und Produktionstechniken auf der Basis der l\/likroelek- 
tronik tatsächlich auch neue Schutzbedürfnisse der Ar
beitnehmer entstanden sind, die der bisherige § 87 
BetrVG nicht hinreichend zu erfassen vermag. Entspre
chend ist aus den in der Rechtsprechung bereits erfolg
ten inhaltlichen Modifikationen ein Regelungsbedarf 
entstanden, der bei einer Novellierung berücksichtigt 
werden sollte. Dabei gilt es, zwischen der Scylla letziich 
nur funktionslos blockierender Veto-Positionen und der 
Charybdis, daß in jedem Fall erst „gesicherte arbeits
wissenschaftliche Erkenntnisse“ gemäß § 91 BetrVG 
vorliegen müssen, einen Weg zu finden, der zu einer so
zial verträglichen Gestaltung des technischen Fort
schritts führt.

Persönlichkeitsschutz

Moderne Personalinformationssysteme ermöglichen 
über die mikroelektronische Verknüpfung verschiede
ner innerbetrieblicher Betriebsdatennetze eine nahezu 
lückenlose und unsichtbare Leistungs- und Verhaltens
kontrolle. Hier müßte eine wirtschaftlich und menschlich 
gleichermaßen befriedigende Lösung des Dilemmas 
zwischen dem Persönlichkeitsschutz des Arbeitneh
mers gegen Datenmißbrauch und der unternehmeri
schen Freiheit der Datendisposition gefunden werden^.

Erschwert wird ein möglicher Kompromiß dadurch, 
daß der Qualitätssprung der neuen Datentechnik nicht 
etwa allein darin besteht, daß eine Vielzahl von Detailin
formationen über einen Mitarbeiter jederzeit und dauer
haft verfügbar gemacht werden kann, sondern in der 
mosaikartiken Kombination bislang isolierter Einzelda
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ten durch entsprechende Softwareprogramme. Dies gilt 
insbesondere für den hinsichtlich der Persönlichkeits
rechte besonders sensiblen Bereich der Personaldaten
erfassung.

Diesen neuen Gegebenheiten hat das Bundesar
beitsgericht (BAG) vor allem dadurch Rechnung zu tra
gen versucht, indem es den die Mitbestimmungspflicht 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG auslösenden Tatbestand 
der Arbeitnehmerüberwachung bereits dann als erfüllt 
angenommen hat, wenn „aufgrund vorhandener Pro
gramme Verhaltens- und Leistungsdaten ermittelt und 
aufgezeichnet werden, die bestimmten Arbeitnehmern 
zugeordnet werden können, unabhängig davon, zu wel
chem Zweck diese Daten erfaßt werden“ ®̂. Damit ist 
das Gericht über den bloßen Wortlaut des § 87 weit hin
ausgegangen, nach dem der erzwingbaren Mitbestim
mung nur die „Einführung und Anwendung von techni
schen Einrichtungen“ unterliegen sollte, die „dazu be
stimmt sind“ , für die Arbeitnehmerüberwachung einge
setzt zu werden. Insgesamt scheint sich eine durchge
hende Rechtsprechung zugunsten einer generellen be
trieblichen Mitbestimmung für den Einsatz der EDV bei 
der Erfassung und Verarbeitung personenbezogener 
bzw. personenbeziehbarer Daten abzuzeichnen“*®. Wie 
könnte dem im BetrVG Rechnung getragen werden?

Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, wie 
das BAG bei den verwendeten Programmen anzuset
zen, indem der Arbeitgeber, wie im betrieblichen Buch- 
haltungs- und Bilanzwesen, auch bei der elektronischen 
Datenverarbeitung auf die Einhaltung bestimmter Ver
fahrensgrundsätze verpflichtet wird. Zum Beispiel 
könnte vorgegeben werden, daß die Strukturen und 
Funktionen der im Unternehmen eingesetzten Hard- 
und Softwareprogramme in einer besonderen Doku
mentation zusammenzustellen und dem Betriebsrat ein
sichtig zu machen sind. Dies würde keinen zusätzlichen 
Aufwand bedeuten, da diese Dokumentationen ohnehin 
angelegt werden müssen bzw. in den Benutzerhandbü
chern schon vorhanden sind, um gezielte Abfragen und 
Programmänderungen überhaupt vornehmen zu kön
nen.

Ein weiterer Bereich, in dem die bisherigen Mitbestim
mungsrechte erweitert werden sollten, betrifft verän
derte Anforderungen an die Arbeitsqualifikation, die mit 
der Einführung neuer Arbeits- und Produktionstechni-

"  Siehe dazu Wolfgang Z ö l l n e r :  Die Nutzung DV-gestützterPerso- 
nalinformationssysteme im Schnittpunkt von Datenschutzrecht und Be
triebsverfassung, in: Der Betrieb, 4/1984, S. 241-246.

“  BAGE, Bd. 44,1985, Entscheidung vom 6.12.1983, S. 285.

“  Siehe dazu Alfons K r a f t :  Technische Einrichtungen im Sinne von 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, in: Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2/1985, S. 141 - 
158: ebenso Mathias S c h w a r z :  Das MIttjestimmungsrecht des § 87 
Abs. 1 Nr 6 BetrVG, In: Der Betriebsberater, 8/1985, S. 531-535.
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ken einhergehen können. Die hier vorzusehende Beteili
gung des Betriebsrates sollte ein im Verhältnis zu den 
bisherigen §§ 97/98 BetrVG erweitertes und präzisier
tes Vorschlagsrecht für die Einführung innerbetriebli
cher und außerbetrieblicher Qualifizierungsmaßnah
men umfassen, für deren konkrete zeitliche und inhaltli
che Ausgestaltung sowie für die Auswahl der Teilneh
mer. In dem Zusammenhang sollte der nach § 81 
BetrVG mögliche Ausweg des Arbeitsgebers über mit
bestimmungsfreie „unternehmensbezogene Informa
tionen“ oder „Einweisungen“ versperrt werden, indem 
diese ohnehin willkürliche und nicht mehr zeitgemäße 
Differenzierung künftig entfällf*^. Sie wird auch unnötig, 
wenn Mitarbeiterqualifizierung nicht als lästiger „Sozial
klimbim“ verstanden wird, sondern als Gemeinschafts
projekt eines „Denkens in Humanressourcen“ (Meyer- 
Dohm), um verborgene Qualifikations- und Innovations
potentiale produktiv nutzbar zu machen.

"  Siehe dazu Doris R i s c h e - B r a u n :  Mitbestimmung in der be
trieblichen Weiterbildung, in: WSI-Mitteilungen, 1/1986, S. 1-5.

Kehren wir nun zu der eingangs gestellten Frage zu
rück: Besteht ein Handlungsbedarf? Darauf läßt sich am 
besten über die Gegenfrage eine Antwort finden: was 
wäre denn die Folge, wenn der Gesetzgeber untätig 
bliebe?

Als vermutliche Konsequenz müßte bei den nächsten 
Betriebsratswahlen im Frühjahr 1987 wohl ganz ohne 
Hürden für Vorschlagslisten ausgekommen werden, 
weil die Wahlvorstände weder die als verfassungswidrig 
erkannte bisherige Quorumsregelung anwenden dür
fen, noch dazu berechtigt sind, von sich aus ein neues 
Quorum festzulegen. Das Tor für alle Splittergruppen 
wäre dann weit geöffnet. Daran können aber weder die 
Gewerkschaften noch die Arbeitgeber ein Interesse ha
ben. Deshalb wird es wohl nach der parlamentarischen 
Sommerpause entweder mit der vorgezogenen Herab
setzung des Quorums zu einer „kleinen Lösung“ kom
men, oder aber die Änderungsvorschläge werden zu ei
ner „Paketlösung“ verknüpft, um jeder parteipolitischen 
Klientel für die anstehenden Wahlen etwas zu bieten.

AUSSENHANDEL

Ist eine Korrektur der Handelsbilanz notwendig?
Rolf Alter, Bonn

y

Unsere Handelspartner und insbesondere die Vereinigten Staaten neigen angesichts unseres Überschus
ses in der Handelsbilanz 1985 dazu, die Bundesrepublik In einem Atemzug mit Japan zu nennen, wenn es 
um die Aufforderung zum Abbau außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte geht. Besteht wirtschaftspoliti
scher Handlungsbedarf?

V ier quantitativ bedeutsame Faktoren werden 1986 
direkt und indirekt die deutsche Außenhandelsposi

tion beeinflussen:

□  Der bisher zu verzeichnende rasante Rückgang des 
Dollarkurses:

□  das Realignment im EWS;

□  der Preissturz des Öls und

□  die binnenwirtschaftliche Verlagerung der Wachs-

Dr. Rolf Alter, 33, ist Referent in der Grundsatzab
teilung des Bundesministeriums für Wirtschaft. 
Der Artikel gibt ausschließlich die persönliche Auf
fassung des Autors wieder
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tumskräfte in Verbindung mit der Steuerentlastung 
1986.

Im Vergleich zum Februar 1985 hat der Dollar rund 
30% seines Wertes gegenüber der D-Mark verloren. 
Die eigentlich zu erwartenden dämpfenden Wirkungen 
dieser Abwertung auf die Exporte in die USA machten 
sich 1985 in der Statistik allerdings nur begrenzt be
merkbar. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Exporte 
vielmehr kräftig um nominal 19%; der Anteil der Ausfuh
ren nach den USA am gesamten deutschen Export lag 
mit 10,3 % höher als 1984 (vgl. die Übersicht). Dieses Er
gebnis ist zum einen auf den zeitlichen Verlauf der Ab
wertung des Dollars zurückzuführen; während der 
Durchschnittswert des Dollars für 1985 bei 2,94 DM lag, 
erreichte die Notierung erst im Dezember 1985 2,51 DM.
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